
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
Nr. 221 C “Neues Wohnen Güglingstraße“       26.09.2025/07.01.2026 
 
 
Soweit der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans die räumlichen Geltungsbereiche der Be-
bauungspläne Nr. 221 A „Gügling“, rechtskräftig seit 04.04.1974, Nr. 221 AI „Güg-
ling / Reutestraße“ Änderung, rechtskräftig seit 17.01.1991 und Nr. 215 A „Hirschfeldweg“, 
rechtskräftig seit 06.11.1997, überlagert, werden die bisherigen Festsetzungen aufgehoben und 
durch diesen Bebauungsplan neu getroffen. 
 
 
Es liegen folgende Bestimmungen zugrunde: 
Baugesetzbuch (BauGB)  i.d.F.v. 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 

durch Art. 5 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189)  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.Fv. 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 6) 

Planzeichenverordnung (PlanZVO) i.d.F.v. 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geän-
dert durch Art. 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189) 

Landesbauordnung (LBO) i.d.F.v. 05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 358), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.03.2025 (GBl. 
2025 Nr. 25) 

 
1. 
 

 
Planungsrechtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes  
Nr. 221 C “Neues Wohnen Güglingstraße“                                                                               
  

1.1 Art der Nutzung 
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB 
§§ 4, 6, 8 BauNVO i.V.m.  
§ 1 (5), (6) BauNVO 
 
 
 
 
 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 
sind allgemein zulässig: 
- Wohngebäude 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke 
 
innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 
sind nicht zulässig: 
- Schank- und Speisewirtschaft 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
- Anlagen für Verwaltung 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 
 
Mischgebiet (MI) 
Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes sind allge-
mein zulässig: 
- Wohngebäude 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie Betriebe des Beherbergungsge-
werbes 

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke 
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Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete sind nicht 
zulässig: 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 
- Vergnügungsstätten in sämtlichen Fassungen 
 
Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEb) 
Innerhalb des beschränkten Gewerbegebiets sind zu-
lässig: 
- nicht wesentlich störende Betriebe im Sinne des § 6 

BauNVO zulässig.  
- Anlagen für sportliche Zwecke 
 
Innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebiets sind 
ausnahmsweise zulässig: 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-

nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse unterge-
ordnet sind. 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke 

 
Innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebiets sind 
nicht zulässig: 
- Tankstellen 
- Vergnügungsstätten in sämtlichen Fassungen 
- Einzelhandelsbetriebe 
 

1.2 
 

Maß der baulichen Nutzung 
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. 
§§ 16 – 21a BauNVO 

Die Grundflächenzahl (GRZ) und Baumassenzahl 
(BMZ) gemäß Einschrieb im Lageplan.  
 
Im WA 1, WA 2, WA 3, WA 4, WA 5 und im MI 1 und 
MI 2 darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch die 
in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen bis zu ei-
ner Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 
 
Maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse gemäß Ein-
schrieb im Lageplan.  
 

1.3 Höhenlage von Gebäuden 
§ 9 (3) BauGB i.V.m. 
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird bestimmt durch 
die maximal zulässige Gebäudehöhe (GBH max.) in 
Meter über Normalnull (üNN) entsprechend Planein-
schrieb.  
 
Eine Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe ist 
für untergeordnete, technisch notwendige Aufbauten 
wie z.B. Schornsteine, Lüftungseinrichtungen, Dach-
aufgänge und Aufzüge usw. ausnahmsweise zulässig. 
 
Im GEb sind Mehrhöhen, soweit sie aus produktions-
technischen Gründen erforderlich sind, ausnahmswei-
se zugelassen. 
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1.4 Bauweise 
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m.  
§ 22 (1), (2) BauNVO 
 

Gemäß Einschrieb im Lageplan 
 
WA 1, WA 2, WA 3, WA 5, WA 6 und WA 7: 
Offene Bauweise. 
 
WA 4, MI 1, MI 2 und GEb: 
Abweichende Bauweise; im Sinne der offenen Bauwei-
se ohne Längenbegrenzung der Gebäude. 
 

1.5 Überbaubare Grundstücks-
fläche  
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Bau-
grenzen bestimmt. 
 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
allgemein zulässig:  
-  offene Fahrradabstellanlagen 
- Lichtschächte und Montageöffnungen für Tiefgara-

gen  
- Treppenanlagen  
 

1.6 Garagen, Tiefgaragen, Car-
ports, Stellplätze und Neben-
anlagen 
§ 9 (1) Nr. 4 BauGB  
 

Garagen, Tiefgaragen, Carports, Stellplätze und Ne-
benanlagen wie eingehauste Fahrradabstellanlage und 
eingehauste Müllstandorte sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und in den beson-
ders dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.  
 

1.7 
 

Ein- und Ausfahrtsverbot, 
Ein- und Ausfahrtsbereich 
§ 9 (1) Nr. 4 und 11 BauGB 

Ein- und Ausfahrten sind an den entsprechend ge-
kennzeichneten Abschnitten nicht zulässig. 
 
 

1.8 Flächen, die von der Bebau-
ung freizuhalten sind und ihre 
Nutzung 
§ 9 (1) Nr. 10 BauGB 
 

FF 1: Zur Sicherung der Kaltluftschneisen sind im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans Flächen fest-
gesetzt, die von baulichen Anlagen über 1,0 m Höhe 
und flächigen Anpflanzungen über 1,0 m Höhe frei zu 
halten sind. Zulässig ist ein Bewuchs bis zu einer Höhe 
von 1,0 m. 
 
FF 2: Nach § 22 Straßengesetz Baden-Württemberg 
sind im Abstand von 20 Metern zum äußeren Fahr-
bahnrand der Landesstraße L 1161 keinerlei bauliche 
Anlagen zulässig. Dies gilt auch für Garagen, Carports, 
Stellplätze, Werbeanlagen (alle Teile) nach §§ 14 und 
23 BauNVO sowie für verfahrensfreie Vorhaben nach § 
50 LBO.  
 

1.9 
 

Private Grünflächen 
§ 9 (1) Nr. 15 BauGB 
 

Im Bereich der privaten Grünflächen dürfen keine Ne-
benanlagen erstellt werden und keine Flächenbefesti-
gungen ausgeführt werden. 
 

1.10 
 

Leitungsrechte 
§ 9 (1) Nr. 21 BauGB 
 

Leitungsrecht zu Gunsten der Netze ODR GmbH für 
die Führung einer 20-kV-Freileitung. 
Innerhalb des Schutzstreifens dürfen Baulichkeiten 
nicht erstellt, leitungsgefährdende Verrichtungen nicht 
vorgenommen, Anpflanzungen und Anlagen nicht ge-
halten werden, durch welche der Bestand oder der 
Betrieb der Versorgungsleitung beeinträchtigt oder 
gefährdet wird. 
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1.11 
 

Lärmschutz 
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB 
 

Vorkehrungen gegenüber Gewerbelärm 
Auf den Bauflächen WA 4 und WA 5 sind Vorkehrun-
gen zum Schutz gegenüber den Schallimmissionen der 
umliegenden Gewerbenutzungen zu treffen. Schutzbe-
dürftige Räume sind in den genannten Bereichen nur 
zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen nachge-
wiesen werden kann, dass an den maßgeblichen Im-
missionsorten die zulässigen Immissionsrichtwerte 
sowie das Spitzenpegelkriterium der Technischen An-
leitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) für allge-
meine Wohngebiete (WA) eingehalten werden. Geeig-
nete Maßnahmen umfassen auch die sog. „architekto-
nische Selbsthilfe“. Bei der „architektonischen Selbst-
hilfe“ werden Immissionsorte in Fassadenabschnitten 
mit Überschreitungen der zul. Richtwerte vermieden. 
Beispiele hierfür sind: Festverglasung (ggf. mit Lüf-
tungseinrichtungen), vorgehängte Glasfassaden, Vor-
satz von festverglasten Loggien, geeignete Anordnung 
der schutzbedürftigen Räume bzw. geeignete Grund-
rissgestaltung, Prallscheiben, Laubengänge, Fassa-
dengestaltung (Gebäuderücksprünge, Schallschutzer-
ker) u.a. 
 
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (LPB II - V) 
Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürfti-
gen Aufenthaltsräumen sind zum Schutz vor Gewerbe- 
und Straßenverkehrslärmeinwirkungen die Außenbau-
teile einschließlich Fenster, Türen und Dächer ent-
sprechend den Anforderungen der DIN 4109 „Schall-
schutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise“ 
vom Januar 2018 auszubilden.  
Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maße R’W,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach fol-
gender Formel: 
 
R’W,ges = La - KRaumart 

 
Mit: 
 
La                        
 
 
 
KRaumart = 25 dB 
 
 
KRaumart = 30 dB 
 
 
 
 
KRaumart = 35 dB 
 
 

Maßgeblicher Außenlärmpe-
gel, gemäß DIN 4109-2:    
2018, 4.4.5 
 
für Bettenräume in Kranken-
anstalten und Sanatorien 
 
für Aufenthaltsräume in Woh-
nungen, Übernachtungsräu-
me in Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und Ähnli-
ches 
für Büroräume und Ähnliches 
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Mindestens einzuhalten sind: 
 
R’W,ges = 35 dB 
 
 
 
R’W, ges = 30 dB 
 

für Bettenräume in Kranken-
anstalten und Sanatorien 
 
für Aufenthaltsräume, Über-
nachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichts-
räume, Büroräume und ähnli-
ches. 

 
Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem 
Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 Tabelle 7 

Lärmpe-
gelbereich 

Maßgeblicher Außenlärmpe-
gel  

La 

in dB 

I bis 55 

II 56 bis 60 

III 61 bis 65 

IV 66 bis 70 

V 71 bis 75 

VI 76 bis 80 

VII > 80*) 

*) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegeben-
heiten festzulegen. 

 

Die Anforderung an die Außenbauteile ergibt sich aus 
den festgesetzten Lärmpegelbereichen nach DIN 
4109. Der Nachweis dafür ist im Baugenehmigungs-
verfahren für die Gebäude/Fassaden, die in den zeich-
nerisch festgesetzten Bereichen liegen, zu erbringen. 
Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis 
erbracht, dass im Einzelfall geringere Außenlärmpegel 
an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer geeig-
neten Gebäudestellung und hieraus entstehender Ab-
schirmung) können die Anforderungen an die Schall-
dämmung der Außenbauteile entsprechend der Vorga-
ben der DIN 4109 reduziert werden. 
 
MSL 1: Lüftungseinrichtungen 
Für die Gebäude/Fassaden, die in den mit MSL 1 
zeichnerisch festgesetzten Bereichen liegen, sind in 
den für das Schlafen genutzten Räumen, schallge-
dämmte Lüftungselemente vorzusehen, wenn der not-
wendige Luftaustausch während der Nachtzeit nicht 
auf andere Weise sichergestellt werden kann.  
Das Schalldämm-Maß R´w,res des gesamten Außen-
bauteils aus Wand/Dach, Fenster, Lüftungselement 
muss den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen.  
Wird die Lüftung durch besondere Fensterkonstruktio-
nen oder andere bauliche Maßnahmen sichergestellt, 
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so darf ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während 
der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei min-
destens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschrit-
ten werden. 
Der Einbau von Lüftungseinrichtungen ist nicht erfor-
derlich, soweit im Baugenehmigungsverfahren nach-
gewiesen wird, dass in der Nacht zwischen 2200 und 
0600 Uhr ein Außenlärm-Beurteilungspegel von 
50 dB(A) nicht überschritten wird oder der Schlafraum 
über eine lärmabgewandte Fassade belüftet werden 
kann. 
 
MSL 2: Außenwohnbereiche 
Zum Schutz vor Gewerbe- und Verkehrslärm sind für 
die Gebäude/Fassaden in den gekennzeichneten Be-
reichen Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, 
Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens 
einem baulich verbundenen Außenwohnbereich zum 
Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als verglaste 
Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig. 
 
Orientierung der Aufenthaltsräume 
Zum Schutz vor dem Verkehrs- und Gewerbelärm sind 
dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende 
Räume (Aufenthaltsräume i. S. der DIN 4109) zu den 
lärmabgewandten Gebäudeseiten zu orientieren. So-
fern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume 
einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudesei-
ten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. 
Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und 
Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

   
1.12 Pflanzgebote            

§ 9 (1) Nr. 25a BauGB           
 

Pflanzgebot PFG 1: „Ortsrandeingrünung Hecke“ 
Die im Lageplan gekennzeichneten Bereiche sind flä-
chig mit heimischen und standort-gerechten Sträu-
chern (zweireihig, bei Engstellen einreihig) zu bepflan-
zen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten, zu 
pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Artenauswahl 
siehe Pflanzlisten Heister und Hecke. Die eingetragene 
Lage ist bindend (Kaltluftschneisen). 
 
Pflanzliste Heister: 
Spitz‐Ahorn  
Hainbuche 
Wildapfel 
Vogel‐ Kirsche 

Trauben‐Eiche 
Stiel‐Eiche 

Sommer‐Linde 

Winter‐Linde 

(Acer platanoides) 
(Carpinus betulus) 
(Malus sylvestris) 
(Prunus avium) 
(Quercus petraea) 
(Quercus robur) 
(Tilia platyphyllos) 
(Tilia cordata) 

 
Pflanzliste Hecke: 
Feld‐Ahorn 
Roter Hartriegel 
Haselnuss 
Zweigriffeliger Weißdorn 

(Acer campestre) 
(Cornus sanguinea) 
(Corylus avellana) 
(Crataegus laevigata) 
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Eingriffeliger Weißdorn 
Pfaffenhütchen 
Liguster 
Rote Heckenkirsche 
Hunds‐Rose 

Wein‐Rose 
Schlehe 
Schwarzer Holunder 
Weißer Schneeball 
Vogelkirsche 

(Crataegus monogyna) 
(Euonymus europaeus) 
(Ligustrum vulgare) 
(Lonicera xylosteum) 
(Rosa canina) 
(Rosa rubiginosa) 
(Prunus spinosa) 
(Sambucus nigra) 
(Viburnum opulus) 
(Prunus avium) 

 
Pflanzgebot PFG 2: „Verkehrsgrün / Stellplatzanlagen“ 
Die Grünflächen werden mit einer arten‐ und blütenrei-
chen Saatgutmischung begrünt. Die Bestände werden 
durch eine jährliche Mahd gepflegt. Auf den Grünflä-
chen sind gebietsheimische und standortgerechte 
Laubgehölze StU 16 cm zu pflanzen, dauerhaft zu un-
terhalten und bei Abgang zu ersetzen. Artenauswahl 
siehe Pflanzliste 2. Die eingetragene Lage ist nicht 
bindend. 
 
Pflanzliste 2: 
Feld‐Ahorn  

Spitz‐Ahorn  
Hainbuche  
Zweigriffeliger Weißdorn 
Vogelkirsche 
Echte Mehlbeere 
Vogelbeere 

(Acer campestre) 
(Acer platanoides) 
(Carpinus betulus) 
(Crataegus laevigata) 
(Prunus avium) 
(Sorbus aria) 
(Sorbus aucuparia) 

 
Pflanzgebot PFG 3: „Private Gartenflächen“ 
Nicht mit Bäumen und Sträuchern bepflanzte und nicht 
überbaute Flächen sind dauerhaft zu begrünen. 
 
Pflanzgebot PFG 4: „Einzelbäume innerhalb der 
Grundstücksflächen“ 
Je angefangener 500 m² Grundstücksflächen ist die 
Pflanzung von einem hochstämmigen Laub‐ oder 
Obstgehölz StU 16 cm vorzusehen, dauerhaft zu erhal-
ten und bei Abgang zu ersetzen. Artenvorschläge sie-
he Pflanzlisten Laubgehölze, Steinobst und Kernobst. 
Für WA 5 und WA 6 nicht gültig. Die eingetragene La-
ge für PFG 4 ist nicht bindend, bei mit PFGx4 gekenn-
zeichneten Pflanzgeboten ist die Lage bindend. 
 
Pflanzliste Laubgehölze: 
Feld-Ahorn 
Spitz‐Ahorn  
Hainbuche 
Sommer‐Linde 

Winter‐Linde 

(Acer campestre) 
(Acer platanoides) 
(Carpinus betulus) 
(Tilia platyphyllos) 
(Tilia cordata) 
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Pflanzliste Steinobst (Empfehlung): 

 
Pflanzliste Kernobst (Empfehlung): 

 
Pflanzgebot PFG 5: „Dachbegrünung“ 
75% der Dachflächen sind mit einer Substratstärke von 
min. 10 cm extensiv mit einer speziellen Kräuter-
/Gräser‐Mischung (50/50) zu begrünen. Artenvorschlä-
ge siehe Pflanzlisten Kräuter und Gräser.  
 
Pflanzliste Kräuter: 
Berglauch 
Hügel‐Maier 
Glattes Brillenschötchen 
Acker‐Ringelblume 
Kartäusernelke 
Frühlings‐ Hungerblüm-
chen 
Zypressen‐Wolfsmilch 

Wald‐Erdbeere 

Kreuz‐Enzian 
Kleines Habichtskraut 
Berg‐Sandglöckchen 
Österreichischer Lein 
Sandmohn 
Felsennelke 
Knolliger Hahnenfuß 
Scharfer Mauerpfeffer 
Felsen‐Fetthenne 
Milder Mauerpfeffer 
Kaukasus‐Sedum 
Nickendes Leimkraut 
Edel‐Gamander 
Gewöhnlicher Thymian 
Großer Ehrenpreis 
Ackerveilchen 

(Allium lusitanicum) 
(Asperula cynanchica) 
(Biscutella laevigata) 
(Calendula arvensis) 
(Dianthus carthusianorum) 
(Draba verna) 
 
(Euphorbia cyparissias) 
(Fragaria vesca) 
(Gentiana cruciata) 
(Hieracium pilosella) 
(Jasione montana) 
(Linum austriacum) 
(Papaver argemone) 
(Pterorhagia saxifraga) 
(Ranunculus bulbosus) 
(Sedum acre) 
(Sedum reflexum) 
(Sedum sexangulare) 
(Sedum spurium) 
(Silene nutans) 
(Teucrium chamaedrys) 
(Thymus pulegioiges) 
(Veronica teucrium) 
(Viola tricolor) 

 
 
 
 
 
 

Mirabelle: Aprimira, Bellamira, Mirabelle von Nancy, 
Miragrande  
Pflaume: Löhrpflaume, Ontario Pflaume, The Czar 
Sauerkirsche: Achat, Karneol, Morellenfeuer, Morina, 
Safir 
Süßkirsche: Burlat, Greystar, Hedelfinger, Kordia, 
Margit, Regina, Sam, Star 
Zwetschge: Elena, Hanita, Hauszwetschge, Jojo, 
Katinka, Tophit, Tegera  

Apfel: Ahrista, Alkmene, Bitterfelder, Collina, Florina, 
Gerlinde, Hauxapfel, Jakob Fischer, Krügers Dickstiel, 
Luna, Melrosa, Nela, Otava, Pilot, Piros Roter Boskop, 
Rebella, Solaris, Summer Crisp, Topaz 
Birne: Alexander Lucas, Bayrische Weinbirne, Condo, 
Concorde, Gelbmöstler, Herzogin Elsa, Hortensia, Kar-
cherbirne, Novemberbirne, Pastorenbirne, Petersbirne, 
UTA, Williams Christbirne 
Quitte: Cydora Robusta, Konstantinopeler, Vranja 
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Pflanzliste Gräser: 
Gewöhnliches Zittergras 
Blaugrüne Segge 
Blauschwingel 
Furchenschwingel 
Blaugrünes Schillergras 
Siebenbürgener Perlgras 
Steppen‐Lischgras 

(Briza media) 
(Carex flacca) 
(Festuca cinerea) 
(Festuca rupicola) 
(Koeleria glauca) 
(Melica transsilvanica) 
(Phleum phleoides) 

 
Pflanzgebot PFG 6: „Tiefgaragenbegrünung“ 
Nicht überbaute Tiefgaragendächer, die nicht als Ter-
rassen oder der Erschließung des Quartiers und der 
Gebäude dienen, müssen intensiv begrünt werden. 
Eine Vegetationsschicht von 60 cm Mächtigkeit im Mit-
tel ist aufzubringen und zu begrünen. 
 
Pflanzgebot PFG 7: „Begrünung Carports“ 
Carports sind seitlich einzugrünen (Rankpflanzen) 
 

1.13  
 

Pflanzbindungen  
§ 9 (1) Nr. 25b BauGB 
 

Pflanzbindung PFB 1:  
Erhalt der Ausgleichsmaßnahme BPL „Hirschfeldstra-
ße“ gemäß Eintrag im Lageplan. 
Der Gehölzbestand ist während der Bauzeit  
mit Baustellenzäunen abzusperren und gegen Be-
schädigungen zu schützen.  
 
Pflanzbindung PFB 2:  
Erhalt der bestehenden Einzelbäume gemäß Eintrag 
im Lageplan. 
 
 
 

2. Örtliche Bauvorschriften Nr. 221 C “Neues Wohnen Güglingstraße“ 
 

2.1 Dächer 
§ 74 (1) Nr. 1 LBO 
 

 

2.1.1 Dachform, Dachneigung Es sind mit Ausnahme des WA 6 und WA 7 nur Flach-
dächer zulässig.  

 
Im WA 6 sind Flachdächer, Satteldächer und Pultdä-
cher zulässig. 
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 2.1.2 Dacheindeckung Flachdächer sind zu begrünen. 
Dachterrassen sind möglich. 
 
Anlagen zur solaren Energienutzung sind im Bereich 
der Dachbegrünung zulässig (keine Befreiung der 
Dachbegrünung für solare Energienutzung).  
 

2.1.3 
 

Tiefgaragen Nicht überbaute Tiefgaragendächer, die nicht als Ter-
rassen oder der Erschließung des Quartiers und der 
Gebäude dienen, müssen intensiv begrünt werden. 
 
Eine Vegetationsschicht von 60 cm Mächtigkeit im Mit-
tel ist aufzubringen und zu begrünen. 
 

2.1.4 Dachaufbauten und Dachein-
schnitte 

Untergeordnete Dachaufbauten sind ausnahmsweise 
zulässig, wenn ein Abstand von mindestens 3,0 m zur 
Dachkante eingehalten wird. 
Technisch notwendige Dachaufbauten sind einzuhau-
sen bzw. gestalterisch in die Dachflächen zu integrie-
ren. 
 

2.1.5 Solaranlagen Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik sind wie 
folgt zu gestalten: 
Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik sind als 
aufgeständerte Anlage nur zulässig, sofern diese eine 
Höhe von maximal 1,5 m über der Dachfläche einhal-
ten. 
 

2.2 Werbeanlagen 
§ 74 (1) Nr. 2 LBO 

Werbeanlagen sind nur im MI und GEb und nur an der 
Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung ist nicht 
zulässig. 
Werbeanlagen mit wechselndem und/oder bewegtem 
Licht, sowie sich ändernden Farbverläufen sind gene-
rell nicht zulässig.  
Werbeanlagen an Gebäuden dürfen nicht auf oder 
über der Dachfläche angebracht werden.  
Freistehende Werbeanlagen und Fahnenmasten sind 
zulässig. Sie dürfen nur in den überbaubaren Flächen 
aufgestellt werden. Werbeanlagen sind nur bis zu einer 
Fläche von 6 qm und einer Gesamthöhe von 3,0 m 
(gemessen vom tiefsten Punkt der Geländeoberfläche) 
zulässig. Fahnenmasten sind nur bis zur jeweils zuläs-
sigen Höhe der baulichen Anlagen/ max. Gebäudehö-
hen zulässig.  
 

2.3 Außenanlagen und Freiflä-
chen 
§ 74 (1) Nr. 3 LBO 
 

Nicht überbaute und nicht als Zugänge und Terrassen 
angelegte Grundstücksflächen sind dauerhaft zu be-
grünen. Schottergärten und lose Stein-/ Materialschüt-
tungen sind nicht zulässig. 
 

2.3.1 
 

Auffüllungen, Abgrabungen 
und Stützmauern 
 

Zum Ausgleich von Niveauunterschieden an Grund-
stücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind 
max. 50 cm hohe Stützmauern zulässig.  
Zum Ausgleich von Niveauunterschieden an Grund-
stücksgrenzen zu öffentlichen Grünflächen sind max. 
50 cm hohe Stützmauern nur aus Naturstein zulässig.  
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Der Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen muss 
mindestens 50 cm betragen. Die Fläche zwischen 
Stützmauer und Grundstücksgrenze ist zu begrünen.  
Stützmauern an Grundstücksgrenzen zu landwirt-
schaftlichen Flächen und landwirtschaftlichen Wegen 
sind nicht zulässig.  
 
Diese Festsetzung gilt nicht für aus dem Grund ragen-
de Mauern von Tiefgaragen. 
 

2.3.2 
 

Einfriedungen 
 

WA und MI: 
Einfriedungen (außer Pflanzungen) entlang öffentlicher 
Verkehrsflächen sind mit einer Höhe von max. 120 cm 
zulässig und mind. 50 cm von der Grundstücksgrenze 
zurückzusetzen. Die Fläche zwischen Einfriedung und 
Grundstücksgrenze ist mit heimischen, standortgerech-
ten Gehölzen zu bepflanzen und zu pflegen. Die Höhe 
bemisst sich von der angrenzenden Straße bzw. dem 
Gehweg. Bei Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. 
Solarzäune) kann auf Seite der Kollektoren auf eine 
Eingrünung verzichtet werden. 
 
Einfriedungen im Bereich zu öffentlichen Grünflächen, 
landwirtschaftlichen Flächen und landwirtschaftlichen 
Wegen sind nur als Zäune mit einer Höhe von max. 
120 cm zulässig und müssen mind. 50 cm von der 
Grundstücksgrenze zurückgesetzt und eingegrünt 
werden. Bei Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. So-
larzäune) kann auf Seite der Kollektoren auf eine Ein-
grünung verzichtet werden. 
 
GEb: 
Einfriedungen im Bereich zu öffentlichen Flächen sind 
nur bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. Sie sind in 
eine Heckenpflanzung einzubinden und 60 cm von der 
Grenze zu öffentlichen Verkehrsflächen, landwirt-
schaftlichen Flächen und landwirtschaftlichen Wegen 
zurückzusetzen. Bei Nutzung erneuerbarer Energien 
(z.B. Solarzäune) kann auf Seite der Kollektoren auf 
eine Eingrünung verzichtet werden. 
 
Diese Festsetzung gilt nicht für aus dem Grund ragen-
de Mauern von Tiefgaragen. 
 
Für alle Einfriedungen (alle Grundstücksgrenzen) gilt: 

• der Bodenabstand muss mindestens 10 cm betra-
gen  

• die Nutzung erneuerbarer Energien wird zugelas-
sen 
 

 
2.3.3 Stellplätze und Zufahrten 

 
Oberirdische Pkw-Stellplätze und deren Zufahrten sind 
wasserdurchlässig herzustellen, z.B. wassergebunden, 
mit Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster (Fu-
genbreite mindestens 3 cm). 
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2.4 Anlagen zum Sammeln von 
Niederschlagswasser. 
§ 74 (3) Nr. 2 LBO 

Innerhalb der festgesetzten Wohn- und Mischbauflä-
chen sind die anfallenden Oberflächenwasser von be-
festigten Flächen wie Dächer, Stellplätze und Zufahr-
ten usw. zur Regenrückhaltung, zur langsamen Abwirt-
schaftung und für die Gieß- und Brauchwassernutzung 
in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal 
abzuleiten. Als Bemessungswert für das Volumen ist 3 
m³ je 100 m² befestigte Fläche anzusetzen, davon sind 
2/3 des Volumens zur Rückhaltung vorzusehen. 
 
Innerhalb der festgesetzten Gewerbeflächen sind die 
anfallenden Oberflächenwasser von befestigten Flä-
chen wie Dächer, Stellplätze und Zufahrten usw. zur 
Regenrückhaltung und zur langsamen Abwirtschaftung 
in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal 
abzuleiten. Als Bemessungswert für das Volumen ist 3 
m³ je 100 m² befestigte Fläche anzusetzen. Eine Re-
genwasserspeicherung für Gieß- und Brauchwasser 
darf nicht in Ansatz gebracht werden.  
 
Die Zisterne muss einen permanent offenen Abfluss 
von 0,1 l/s / 100 m² befestigter Fläche haben.  
 
Für begrünte Dachflächen mit einer Drain- und Vegeta-
tionsschicht mit einer Gesamtdicke von mindestens 10 
cm braucht anteilig kein Puffervolumen nachgewiesen 
werden. 
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H i n w e i s e: 
 
1. Bodenschutz 

Auf die allgemeinen Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) zum 
Schutz, der Sicherung und der Wiederherstellung des Bodens wird hingewiesen. Des Weite-
ren gilt § 202 BauGB zum Schutz des Mutterbodens. Der anfallende humose Oberboden ist 
vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Der Humose Oberboden ist daher zu Beginn 
der Arbeiten abzutragen und einer Wiederverwertung, möglichst vor Ort, zuzuführen. 
Überschüssiger unbelasteter Erdaushub ist möglichst wiederzuverwerten. 
 
Vor Beginn von Aushubarbeiten kann sich der Bauherr bei der GOA (Gesellschaft des Ostalb-
kreises für Abfallbewirtschaftung mbH) über Verwertungsmöglichkeiten des Bodenaushubs 
erkundigen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte oder 
unbebaute Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkonzept zur 
Gewährleistung des sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden 
im Rahmen der Vorhabensplanung/-durchführung zu erstellen ist. Eine Erstellung des Boden-
schutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend empfohlen.  
 
Die einschlägigen DIN-Vorschriften, insbesondere die DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Ver-
wertung von Bodenmaterial und die DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung 
von Bauvorhaben sind zu beachten. 

 
2. Geologie 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Ausstrichbereich der Gesteine der Arietenkalk, 
der Obtususton- sowie der Psilonotenton- und Angulatenton-Formation (jeweils Unterjura).  
 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeig-
net sind sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und 
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu 
rechnen.  
 
Im Ausstrichbereich der Gesteine der Arietenkalk-Formation ist mit Ölschiefergesteinen zu 
rechnen. Auf die bekannte Gefahr möglicher Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. 
Überbauen von Ölschiefergesteinen durch Sulfatneubildung aus Pyrit wird hingewiesen. Die 
Ölschiefer können betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- bzw. Schichtwasser führen. Eine 
ingenieurgeologische Beratung durch ein in der Ölschieferthematik erfahrenes privates Inge-
nieurbüro wird empfohlen.  
 
Darüber hinaus werden auch bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 

3. Altablagerungen 
Der südöstliche Teil des geplanten Baugebietes erstreckt sich in eine Altlastenverdachtsfläche 
hinein, eine ehemalige Boden- und Bauschuttdeponie, die bereits zum größten Teil bebaut ist 
(Nummer 03488-000). 
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4. Denkmalschutz 
Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gem. § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde 
oder der Stadt anzuzeigen.  
 
Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen etc.) oder Befun-
de (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen etc.) sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktags nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 
 
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. 
 
Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten ggf. schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. 
 

5. Zisternen 
Nach § 13 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung sind Zisternen dem Geschäftsbereich Gesund-
heit beim Landratsamt Ostalbkreis anzuzeigen. Eine unterbliebene, unrichtige oder unvoll-
ständige Anzeige kann die Einleitung eines Bußgeldverfahrens nach sich ziehen. 

 
6. Grund-, Sicker- und Drainagewasser 

Grund-, Sicker- und Drainagewasser dürfen nicht in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet wer-
den. 

 
7. Starkregen  

Im Hinblick auf § 5 Abs. 2 WHG Allgemeine Sorgfaltspflichten stellt die Stadt Schwäbisch 
Gmünd als Planungsgrundlage für eventuell nötige Schutzmaßnahmen Informationsmaterial 
und Starkregengefahrenkarten zur Verfügung. Diese sind abrufbar unter:  
https://www.schwaebisch-gmuend.de/starkregengefahrenkarten.html 
 

8. DIN-Vorschriften 
Die in den textlichen Festsetzungen genannten DIN-Vorschriften sind beim Beuth Verlag 
GmbH, Berlin erhältlich. Sie können während der allgemeinen Sprechzeiten im Amt für Stadt-
entwicklung, Marktplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd eingesehen werden. 
 

9. Lärmschutz bei stationären Geräten 
Es wird auf die Einhaltung der Grundsätze des „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes 
gegen Lärm bei stationären Geräten“ hingewiesen. Die in Tabelle 1 des Leitfadens genannten 
Abstände zu maßgeblichen Immissionsorten müssen eingehalten und die Schallleistungspe-
gel dürfen dauerhaft nicht überschritten werden. 
 

10. Schutz vor Baulärm 
Im Rahmen der Bauausführung sind die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm – Geräuschimmissionen – (AVV Baulärm) und die dort unter 3.1. festgesetzten Im-
missionsrichtwerte zu beachten und einzuhalten. 

 
11. Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 

(§§ 39 und 44 BNatSchG) 
 
Vermeidungsmaßnahme „Rodungszeitpunkt“ 
Zur Vermeidung einer unabsichtlichen Tötung von schlafenden Fledermäusen und brütenden 
Vögeln gleichermaßen muss die Rodung der Gehölze außerhalb der flugaktiven Phase (Win-
terschlaf) der Fledermäuse und außerhalb der Vogelbrutzeit von Anfang November bis Ende 
Januar erfolgen. 
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CEF‐Maßnahme „Vogelnistkästen“ 
Als Ausgleich für die Zerstörung von Brutstätten, müssen fünf Nistkästen aus Holzbeton in un-
terschiedlicher Ausprägung (Höhlenkästen) vor Beginn der Vogelbrutsaison, an den verblie-
ben Gehölzbeständen fachgerecht ausgerichtet und befestigt werden. 
 
Die Betreuung der Nistkästen sollte durch eine regelmäßige Reinigung (min. alle 2 Jahre) in 
den Herbstmonaten mit Instandsetzungsarbeiten sichergestellt werden. Im Zuge der Betreu-
ung sollte auch ein Monitoring über die Annahme der Nistkästen durch die lokale Avifauna 
durchgeführt werden. 
 
Vermeidungsmaßnahme „Vogelschlag“ 
Zur Vermeidung einer signifikanten Erhöhung des Vogelschlags an Gebäudeglasscheiben 
durch Kollision, ist auf große Glasflächen und Über‐Eck‐Verglasungen in Richtung Offenland 
zu verzichten. Alternativ können die Glasscheiben dem Stand der Technik entsprechend für 
Vögel als Hindernis wahrnehmbar gestaltet werden. 
 
Vermeidungsmaßnahme „Abschirmung der Zauneidechsen vom Baufeld“ 
Zur Vermeidung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos durch die Baumaßnahe für 
die in den angrenzenden Flächen lebenden Zauneidechsen, müssen diese für die Dauer der 
Bauzeit mit unüberwindlichen Reptilienschutzzäunen (rd. 160 m) vom Baufeld abgeschirmt 
werden. Diese müssen vor Baubeginn und vor der Aktivitätsphase spätestens bis März errich-
tet und in den Boden eingegraben werden. 
 
CEF‐Maßnahme „Zauneidechsenumsiedlung“ 
Die Gehölze innerhalb des Baufeldes im Flurstück 883 werden Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar zurückgeschnitten bzw. gefällt (ohne Wurzelstockentfernung) und der angefallene Grün-
schnitt abgeräumt. Dieser Zauneidechsenlebensraum im Baufeld wird mit einem Reptilien-
schutzzaun (rd. 330 m) vor der Aktivitätsphase (März) eingezäunt. Die Zauneidechsen werden 
witterungsbedingt bis Mai/Juni abgesammelt und nach kurzer Zwischenhälterung in den neu 
geschaffenen Zauneidechsenlebensraum (Flst. 1458) umgesetzt. 
 
CEF‐Maßnahme „Anlage von Zauneidechsenlebensraum“  
Im Flst. 1458 wird rd. 40 m nördlich der Güglingstraße im südexponierten Saumstreifen der 
Gehölzstrukturen mit Hilfe einer Zauneidechsenburg, ein neuer Lebensraum für Zauneidech-
sen geschaffen. Dabei wird unter Zauneidechsenburg die enge Verzahnung von Totholz‐ (z.B. 
Wurzelstuben), Sand‐ (gewaschen) und Steinstrukturen (Schroppenschüttung) mit dem an-
stehenden Boden verstanden.  
 
Zur Aufwertung des Lebensraums um die neu errichtete Burg, wird nördlich angrenzend ein 
Ablageplatz mit Stammholz integriert. Hierfür bietet es sich an, Stammholz (ausschließlich von 
Laubgehölzen) von den Rodungsarbeiten innerhalb des Geltungsbereichs zu nutzen. Vor-
zugsweise wird dickes Hartholz genommen, um einen langwierigen Verrottungsprozess zu 
gewährleisten. 
 
Zum Schutz des Ersatzlebensraums und der darin umgesiedelten Tiere vor versehentlicher 
Überfahrung mit schwerem Baugerät während der Bauzeit, wird die Maßnahmenfläche bis 
spätestens April zum Baufeld hin mit einem Zauneidechsenschutzzaun und vorgelagertem 
Bauzaun umgeben. Beide Zäune müssen bis Bauende dauerhaft unterhalten bleiben. 
 
Die Bauausführung wird von einer Fachperson im Rahmen einer ökologischen Bauüberwa-
chung begleitet. 
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Aufwertungsmaßnahme Fledermausquartiere 
Zur Verbesserung der örtlichen Quartierstruktur für Fledermäuse kann die Befestigung von 
fünf Fledermauskästen mit nach unten geöffnetem Einflugspalt in der näheren Umgebung zu-
sätzlich empfohlen werden.  
Alternativ wäre beim Hausbau auch der Einbau eines frostsicheren und damit ganzjährig be-
wohnbaren Fledermausquartiers in die Gebäudefassade zu begrüßen. 
 
Aufwertungsmaßnahme insektenfreundliche Pflanzen 
Aufgrund des allgemein zu beobachtenden Schwunds an Insekten, kann die Ansaat einer 
heimischen und standortgerechten Kräutermischung in Blühstreifen in den Gartenanlagen und 
Grünfläche empfohlen werden. In diesem Zusammenhang wäre auch das Aufstellen von so-
genannten „Insektenhotels“ am Standort zu begrüßen. 
 
Empfehlungen für nachtaktive Insekten, Vögel und Fledermäuse 
Zur Schonung nachtaktiver Insekten, Vögel und Fledermäuse ist auf eine naturverträgliche 
Außenbeleuchtung der Gebäude und Gärten wert zu legen: 

• Verwendung von insektenfreundlichen und abstrahlungsarmen Leuchtmitteln (z.B. LED 
warmweiß oder Natriumniederdruckdampflampen) 

• Lichtkegel nach unten richten 

• Lichtpunkthöhe niedrig wählen 

• Einsatz vollständig abgeschlossener Lampengehäuse gegen das Eindringen von Insekten 




